
 

Anlage § 11 TVergG LSA 
 

Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 
 

I. Verpflichtung für Unternehmen mit Sitz in Deutschland 

 
2. Für die Leistung als maßgeblich im Sinne der Nr. 1.1. ist der nachfolgend aufgeführte 

Tarifvertrag und Tariflohn anzusehen: 

 
• Tarifvertrag zur Neuregelung der Löhne im Dachdeckerhandwerk - Dach-, Wand- und 

Abdichtungstechnik - vom 11. November 2024, gültig bis 30.September 2027  

=> Das im Lohn-TV benannte, aktuell geltende Entgelt der Lohngruppe 1 Buchstabe a) 
wird ersetzt durch den in § 2 des Tarifvertrags zur Regelung eines Mindestlohnes im 
Dachdeckerhandwerk - Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik - im Gebiet der Bundes-
republik Deutschland (TV Mindestlohn) vom 15. September 2023 geregelten Mindest-
lohn von derzeit 14,35 €. 

Zu berücksichtigen sind die in § 2 des Lohn-TV definierten Entgelte. Dabei werden 
folgende Entgeltgruppen ersetzt durch das vergabespezifische Mindeststundenentgelt: 

ab 01.02.2025  --- 

• Gehaltstarifvertrag für die kaufmännischen und technischen Angestellten im Dachdecker-
handwerk - Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik vom 11. November 2024, gültig bis 
30.09.2027 
 

• Zu berücksichtigen sind die in § 2 des Gehaltstarifvertrag definierten Entgelte. Dabei wer-
den folgende Entgeltgruppen ersetzt durch das vergabespezifische Mindeststundenent-
gelt: 

ab 01.02.2025 

• K1 bis zum 5. Beschäftigungsjahr 

• K2 ab dem 1. Beschäftigungsjahr 

• T1. ab dem 1. Berufsjahr und ab dem 3. Berufsjahr 

ab 01.10.2025 

• K1 bis zum 5. Beschäftigungsjahr 

• T1. ab dem 1. Berufsjahr und ab dem 3. Berufsjahr 
 

• Rahmentarifvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer im Dachdeckerhandwerk - Dach-, 
Wand- und Abdichtungstechnik - vom 27. November 1990 i. d. F. vom 28. Oktober 
2022  

 

• Rahmentarifvertrag für kaufmännische und technische Angestellte im Dachdeckerhand-
werk  - Dach- Wand- und Abdichtungstechnik - vom 19. Dezember 1990 i. d. F. vom 26. 
August 2008  

• Tarifvertrag zur Regelung eines Mindestlohnes im Dachdeckerhandwerk - Dach-, Wand 
und Abdichtungstechnik – im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom 15. September 
2023 



 

II. Verpflichtung für Unternehmen mit Sitz außerhalb des Gebietes 

der Bundesrepublik Deutschland  

Für die zu erbringende Leistung ist gem. § 11 Abs. 4 TVergG LSA der vergabespezifische 
Mindestlohn zu zahlen.  

 
III. zu erwartende Änderungen des vergabespezifischen Mindest-
lohns 

Die nachfolgend aufgeführte, in 2024/2025 zu erwartende Änderung des vergabespezifischen 
Mindeststundenentgelts ist entsprechend zu berücksichtigen: 

2024 2025 

01.01. - 31.10.2024 01.11. - 31.12.2024 01.01. - 31.01.2025 01.02. - 31.10.2025 

13,38 € 14,65 € 14,77 € 15,67 € 

 


